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AKTUELL 

«Paketpost 2000» wird 
ein Jahr lang getestet 

Das PTT-Projekt «Paketpost 
2000» wird in einem grossangelegten 
Versuch ein Jahr lang in d e r  Praxis 
erprobt .  Im Rahmen  de r  strategi
schen Neuausrichtung d e r  defi
zitären Paketpost  wollen die P T T  

«Paketpost 2000»: Alle Pakete im 
Rahmen dieses Versuches sollen mit 
Strichcodes versehen werden. 

vom kommenden  Montag  an das 
neue  Beförderungskonzept für 
Kleinpakete bis zu  zwei Kilogramm 
in den Regionen Luzern und Genf 
testen, wie a m  Montag  in Luzern be
kanntgeben wurde. E twa  15 Prozent 
des gesamten Paketaufkommens 
und alle rund  7000 im Pakektpost-
dienst beschäftigten PTT-Angestell-
ten werden in d e n  Versuch einbezo
gen, wie Willi Wacker, stellvertreten
der  PTT-Generaldirektor  und Direk
tor  Postdienste an  d e r  Pressekonfe
renz in Luzern sagte. Im Rahmen  des 
Versuches sollen den Kunden die 
Zustellfristen garantier t  und Sonder
dienste für  den Geschäftsverkehr an
geboten werden. Dabei  sollen die 
normalen Tarife gelten.  

Experten für Aufhebung 
der Lex Friedrich 

Die Lex Friedrich ha t  nach Ein
schätzung de r  Expertenkommission 
Füeg die Erwartungen e iner  geord
neten Besiedelung d e r  Schweiz nur  
zum Teil erfüllt. Sie soll deshalb auf
gehoben und durch raumplanerische 
und steuerliche Massnahmen ersetzt 
werden. Bei e iner  Aufhebung de r  
Lex Friedrich dürf te  die Nachfrage 
nach Zweitwohnungen deutlich zu
nehmen. O b  die Lex Friedrich zu ei
ner  Reduktion des  Grundstücker
werbs durch Ausländer  geführt habe, 
erscheine zweifelhaft, schreibt die 
Expertenkommission un te r  dem 
Vorsitz d e r  Solothurner  Baudirekto
rin Cornelia Füeg in ihrem a m  Mon
tag publizierten Bericht. 

Schweizer Schwächen 
im Standortwettbewerb 

Die Ausgangslage d e r  Schweiz zur 
wirtschaftlichen Bewältigung de r  
Zukunf t  ist laut Bundespräsident 
Villiger gut. Dami t  das  Land  im in
ternationalen Standortwettbewerb 
an de r  Spitze bleibe, müsse abe r  auch 
das Leitbild des umfassenden Lei
stungsstaates entsorgt werden,  sagte 
e r  a m  Montag  in St. Gal len a m  Inter^ 
nationalen Managementsymposium. 

Im Vergleich mit  andern  Ländern 
ist die Schweiz nach  wie vor ein guter 
Wirtschaftsstandort, wie Bundesprä
sident u n d  EMD-Vorsteher  Kaspar 
Villiger gemäss Redetext  sagte. Die 
gute Ausgangslage schlage sich kon
junkturell nieder. Seit  Mitte 1993 be
ginne sich die Wirtschaft zu erholen. 
Diese Erholung habe  seither an Brei
te  und Dynamik kräftig zugelegt. 

Regierung will Wohnbeihilfen von Sozialhilfe trennen 
Wohnbauförderungsgesetz liegt nach 1992 dem Landtag zum zweiten Mal zur Beratung vor - Wohnbeihilfen von Land und Gemeinden 

(G.M.) - Die Neufassung des «Geset
zes über die Förderung des preiswerten 
Wohnens» verfolgt drei Ziele: Einerseits 
die Förderung von Wohneigentum und 
des Mietwohnungsbaus, anderseits die 
Gewährung von Wohnbeihilfen. Diese 
Beihilfen, die im Landtag bei der ersten 
Behandlung nicht unumstritten waren, 
sollen an Mieter ausgerichtet werden, die 
ihre Wohnungsmiete nicht bezahlen kön
nen. Trotz erheblichen Einwänden des 
Parlaments folgt die Regierung in ihrer 
überarbeiteten Vorlage den Grundzügen 
des ersten Vorschlags. 

«Wohnbeihilfen bilden ein neues  Ele
men t  d e r  Förderung des  preiswerten 
Wohnens», hielt d ie  Regierung in ihrem 
Bericht 1992 a n  den Landtag  fest und  be
zeichnete diese Beihilfen als e inen «Zu-
schuss des Staates u n d  d e r  Wohnsitzge
meinde an die Mietzahlungen, wenn das 
Einkommen eines Mieters  in einem 
Missverhältnis zur Wohnungsaufwand
belastung steht». D ie  Zuschüsse sind laut 
Gesetzesentwurf  von Land und Wohn
sitzgemeinde j e  zur Hälfte zu entr ichten.  

Zunehmende Zahl von Empfängern 
Verschiedene Abgeordne te  konnten  

sich mit d e m  System d e r  Wohnbeihilfen 
nicht anfreunden.  En tweder  forderten 
sie einen Verzicht a u f  diese Zuschüsse 

o d e r  regten die Schaffung eines geson
der ten Gesetzes an,  das  d e n  Bezüger
kreis de r  Wohnbeihilfen au f  besonders  
bedürftige Personenkreise wie grosse Fa
milien, Ren tne r  und Behinderte  ein
schränken sollte. Die  Regierung geht  in 
ihrem neuen Bericht t rotzdem von de r  
Beibehaltung d e r  Wohnbeihilfen aus und 
erteilt gleichzeitig auch  d e r  Integration 
dieser Zuschüsse in das  bestehende So
zialhilfegesetz e ine  Absage.  

Wohnbeihilfen erachte t  die Regierung, 
obwohl sich d e r  Wohnungsmarkt  im Ver
gleich zu 1992 entspannt  hat,  als eine 
Notwendigkeit.  Im Jahre  1989 sind nach 
ihrer  Auflistung erst  43 Empfänger  von 
Mietzuschüssen aus d e r  Sozialhilfe regi
striert worden. Bis 1993 ha t  sich deren  
Zahl  bereits a u f  92 Empfänger  mehr  als 
verdoppelt. In den  nächsten Jahren wird 
mit einer steigenden Anzahl  gerechnet.  

Trennung von der Sozialhilfe 
Mit Vehemenz t ra t  in de r  Landtagssit

zung vom 12. November  1992 de r  V U -
Abgeordnete  G ü n t h e r  Wohlwend de r  
Einführung von Wohnbeihilfen ent
gegen. Nach seiner Auffassung wird da
mit das Prinzip d e r  Lösung von Härtefäl
len gemäss Spzialhilfegesetz durchbro
chen, die Eigenverantwortung werde 
gelähmt, die Schwellenangst vor dem so

zialen Schritt genommen und d e r  Miss
brauch gefördert und herbeigelockt. D ie  
Regierung macht in ihrem Bericht nun  
geltend, dass die Wohnbeihilfen ganz be-
wusst von der  Sozialhilfe getrennt  wür
den. Damit  soll verhindert  werden,  dass 
Menschen an die Sozialhilfe abgescho
ben werden,  «nur weil diese nicht in d e r  
Lage sind, die hohen Wohnkosten aus  ei
genen Mitteln aufzubringen». Im übrigen 
unterscheide sich die Finanzierung d e r  
Wohnbeihilfen von der  Sozialhilfe, weil 
die eine Hälfte de r  Kosten von d e r  
Wohnsitzgemeinde, die andere  Hälfte 
vom Staat getragen würden.  

Limitierung der Wohnbeihilfen 
Würden  die Wohnbeihilfen nach  d e m  

Regierungsvorschlag eingeführt,  so  rech
net  die Regierung für 1995 mit  rund 130 
Empfängern von Wohnbeihilfen. D e r  
Kostenaufwand wird aufgrund d e r  Er 
fahrungen mit den  bisherigen Mietbeihil
fen au f  1,25 Mio. Fr. veranschlagt, wobei 
Land und  Gemeinden j e  624 000 Fr. zu 
tragen hätten. Nach den Schätzungen d e r  
Regierung muss im Jahre 1997 mit 190 
Bezügern und Kosten in Höhe  von 1,82 
Mio. Fr. gerechnet werden. Dabei  ist mit
berücksichtigt, dass laut Gesetzesent
wurf  die Wohnbeihilfe maximal 800 Fr. 
betragen dar f  und in d e r  Regel n u r  auf 

Strassenmarkierungen im Dienste der Sicherheit 
Derzeit werden wieder vielerorts die Sicherheitslinien und  Strassenmarkierungen aufgefrischt 

eine Daue r  von zwei Jahren gewähr t  
wird. Die  Zuschüsse sollen an  alle Perso
nen  mit zivilrechtlichem Wohnsitz in 
Liechtenstein gewährt  werden.  Entschei
dend  für  die Gewährung  solcher  Beihil
fen ist die  H ö h e  des  Einkommens,  die  
H ö h e  d e r  Miete, die  Grösse d e r  Familie 
und die Grösse d e r  Wohnung.  

Zuviel Bürokratie? 
D e r  Umstand,  dass  nach d e m  Sozial

hilfegesetz im Notfall auch die vollen 
Mieten für  Bedürftige übe rnommen  wer
den  können,  nach d e m  Gesetzesentwurf 
jedoch Wohnbeihilfen n u r  bis höchstens  
800 Fr. gewährt  werden dürfen, veranlas
ste den  FBP-Abgeordneten Carl Kaiser 
während d e r  ersten Gesetzeslesung zur 
Frage, o b  damit  nicht die «Kompliziert
heit eines Staatsapparates voll a u f  Tou
ren» komme. Zuers t  könne e ine  bezugs
berechtigte Person Wohnbeihilfen bei 
d e r  Wohnbauförderungstelle verlangen,  
anschliessend müsse de r  G a n g  z u m  A m t  
für Soziale Dienste angetreten werden ,  
wenn d e r  limitierte Betrag von 800 Fr. 
nicht ausreiche. Seine Frage: «Ent
wickeln wir hier  e ine  weitere Abtei lung 
des  Amtes  für soziale Dienste im Bauamt  
bzw. bei de r  Wohnbauförderungsstelle?» 
blieb durch die Regierung unbeantwor
tet .  

Alle Jahre wieder müssen im Frühling auch die Sicherheitslinien und -markierungen a u f  unseren Landstrassen und Hauptdurch
zugstrecken neu aufgefrischt werden. Mitarbeiter des Strassendienstes des Liechtensteinischen Tiefbauamtes sind besonders jetzt, 
an diesen ersten schönen Frühlingstagen, mit  diesen Arbeiten, wie hier am Lindenplatz in Schaan, beschäftigt. Auch wenn es dabei 
manchmal zu  geringen Verkehrsbehinderungen kommt: die Sicherheit hat Vorrang. (Bild: Alfons Kieber) 

Max-Schmidheiny-Freiheitspreis verliehen 
Portugiesischer Premierminister unter den Preisträgern 

St. Gallen ( A P )  Ein Politiker und zwei 
Wirtschaftsvertreter haben am Montag 
den Freiheitspreis der Max-Schmid-
heiny-Stiftung erhalten. Die mit insge
samt 150 000 franken dotierte Auszeich
nung ging an Portugals Premierminister 
Anibal Cavaco Silva, den peruanischen 
Politiker und Unternehmer Hernando de 
Soto sowie Muhammad Yunus, Gründer 
der Grameen-Bank in Bangladesh. 

Die 17. Verleihung des Freiheitspreises 
wurde durch Stephan Schmidheiny, Präsi
dent  des Stiftungsrats, in St. Gallen vor
genommen.  In  Anwesenheit  von  Bundes
präsident Kaspar  Villiger würdigte 
Schmidheiny die diesjährigen Preisträger 
für ihre wegweisenden Initiativen, die  

auch un te r  schwierigen Bedingungen die  
Bedeutung d e r  Eigenverantwortung für 
das  Gemeinwohl zur Ge l tung  brächten.  
Laut  Mitteilung der Max-Schmidheiny-
Stiftung wurde mit d e m  portugiesischen 
Premier  Cavaco Silva ein Staatsmann ge
ehrt, de r  wesentlich zu e iner  neuen  politi
schen Kultur in seinem Land  beigetragen 
und  die Wirtschaft d e m  internationalen 
Wettbewerb geöffnet hat.  D e r  Peruaner  
de  Soto wurde ausgezeichnet als mutiger  
Vorkämpfer einer liberalen Entwick
lungspolitik, d e r  sich für  Freiheit, Rech t  
und  Eigentum einsetzt. D i e  von  Yunus  in 
Bangladesh gegründete Grameen-Bank  
zeigt laut Mitteilung n e u e  Perspektiven 
im Kampf  gegen die A r m u t  auf. 

Viele Selbständige 
in Dienstleistungen 
Beinahe die Hälf te  d e r  E inwohner  
des  Fürstentums Liechtenstein ist er- ,  
werbstätig. Dies geht  aus d e r  neue
sten Wohnbevölkerungsstatistik des 
A m t e s  für  Volkswirtschaft hervor.  

Von d e n  14 759 Erwerbstätigen 
sind 942 Personen (6,4 Prozent)  als 
Selbständige/werbende aufgeführt,  
während  13 787 (93,4 Prozent)  als 
unselbständig Erwerbende  in d e r  
Statistik aufscheinen. Mit 592 Perso
nen  (62,8 Prozent)  sind a m  meisten 
Selbständigerwerbenden in den 
Dienstleistungsunternehmen zu fin
den. In Industrie, Handwerk  und 
Baugewerbe zählen 231 (24,5 Pro
zent)  zu den Selbständigerwerben
den.  U n d  immerhin 115 Personen 
(12,2 Prozent) sind selbständig in 
Land-  und Forstwirtschaft sowie 
Gar t enbau  tätig. 

Bei den unselbständig Erwerben
den  sehen die Anteile anders aus. 
N u r  ein Anteil  von 1,4 Prozent  o d e r  
198 Personen sind im ers ten  Wirt
schaftssektor (Land- und Forstwirt
schaft, Gar t enbau)  tätig. Insgesamt 
5769 Beschäftigte oder  41,8 Prozent  
wurden im zweiten Sektor ( Indu
strie, Handwerk  u n d  Baugewerbe)  
registriert. A m  meisten unselbstän
dig Erwerbende  zählt  mit 7653 Per
sonen (entsprechend einem Antei l  
von 55,5 Prozent)  de r  drit te Wirt
schaftssektor mi t  d e n  verschiedenen 
Dienstleistungen. 

Autoversicherung: Kein Abwerbeverbot mehr 
Wechsel zu anderer Versicherungsgesellschaft soll erleichtert werden 

Bern ( A P )  Das geltende Abwerbever
bot unter den Autoversicherern wird vor
aussichtlich noch vor der Deregulierung 
des Marktes aufgehoben. Die Kartell
kommission möchte zudem dem Konsu
menten den Wechsel zu einer anderen 
Versicherungsgesellschaft erleichtern. 
Sie empfiehlt dem Bundesrat entspre
chende Gesetzesänderungen, wie sie am 
Montag bekanntgab. 

Bei e iner  Prämienerhöhung kann d e r  
Versicherte heute für seine Autohaft-
pflicht- und Kaskoversicherung die G e 
sellschaft wechseln. Bei den Versiche
rungsgesellschaften sind solche Wechsel 
nicht gerne gesehen, da  sie administrati
ven Aufwand bringen. D e m  Konsumen

ten, so argumentierten die Versicherun
gen, bringe ein Wechsel nicht viel, d a  im 
Bereich d e r  Haftpflichtversicherungen 
nach den  geltenden Bestimmungen e ine  
Einheitsprämie gilt. Voraussichtlich auf 
d e n  1. Januar  1996 wird die Einheitsprä
mie abgeschafft. U m  die Zah l  d e r  Versi
cherungswechsel möglichst gering zu hal
ten, vereinbarten d ie  in de r  Vereinigung 
d e r  Haftpflicht- und Motorfahrzeugversi
cherer  ( H M V )  organisierten Gesellschaf
t en  - sie decken rund 90 Prozent  des 
Marktes  a b  - ein gegenseitiges Abwerbe
verbot. D ie  Versicherungsagenten dürfen 
die  bei anderen Gesellschaften Versicher
t en  nach e iner  Prämienerhöhung nicht zu 
einem Gesellschaftswechsel Uberreden. 


